
Mitzeichnungen 
Bürgermeister 
 
 
 
Datum: ___________ 

Erster Beigeordneter: 
 
 
 
Datum: _____________ 

Beigeordneter/ 
Stadtkämmerer: 
 
 
Datum: _________ 

Beigeordneter/ 
Stadtbaurat: 
 
 
Datum: _________ 

Rechtsamt: 
 
 
 
Datum: ____________ 
 

 
Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: _____________________ 

 
Stadt Gladbeck Gladbeck, 17.10.2006 

 Vorlage Nr. 06/0400 
Federf. Stadtamt: Bürgermeisterbüro 
Vorlage für den Berichterstatter Sitzung am Punkt 

Haupt- und Finanzausschuss Bürgermeister Roland 30.10.2006  

Rat Bürgermeister Roland 02.11.2006  

 
öffentliche Sitzung 
 
Betrifft: 
Änderung einer Ausschussbesetzung 
- DKP-Ratsfraktion -  
 
Begründung: 
(ggf. zusätzlich) 
 
Frau Gabriele Hartmann hat ihre Tätigkeit als stellvertretendes beratendes Mitglied im Ju-
gendhilfeausschuss niedergelegt. 
 
Mit Schreiben vom 16.10.2006 bittet die DKP-Ratsfraktion darum, dass Herr Franz Huck-
schlag zum stellv. beratenden Mitglied im Jugendhilfeausschuss benannt wird. 
 
Die Benennung von beratenden Ausschussmitgliedern bzw. stellv. beratenden Aus-
schussmitgliedern erfolgt gem. § 58 Abs. 1 Satz 7 GO NW. 
 
Herr Franz Huckschlag erfüllt die für die Benennung notwendigen Voraussetzungen. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
keine X 
  
folgende  
 
Einnahme (€) VwHH VmHH  Ausgabe (€) VwHH VmHH 
       
einmalig    einmalig   
jährlich    jährlich   
       
darin enthalten:    darin enthalten:   
Zuschüsse    Personalkosten   
Beiträge Dritter    Unterhaltungs-    

 und Betriebskosten    
 Finanzierungskosten   

 
 
Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 



- 2 - 
 
Beschlussentwurf: 
 
Gem. § 58 Abs. 1 Satz 7 GO NW wird Herr Franz Huckschlag zum stellv. beratenden Mit-
glied im Jugendhilfeausschuss benannt. 
 
 
 
 Der Bürgermeister 

 
 
 
 

        - Ulrich Roland - 
______________________________________________________________________ 
 
In der Sitzung des 
¤  _________________-Ausschusses 
¤  Rates 
¤  Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 
 


